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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 

[C - 2016/00295] 
10. JUNI 2014 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Aufträge und Aufgaben in Sachen zivile Sicherheit, die von

den Hilfeleistungszonen und den Einsatzeinheiten des Zivilschutzes ausgeführt werden
,: 

und zur Abänderung
des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne - Deutsche Ubersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 10. Juni 2014 zur Festlegung der 
Aufträge und Aufgaben in Sachen zivile Sicherheit, die von den Hilfeleistungszonen und den Einsatzeinheiten des 
Zivilschutzes ausgeführt werden, und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die 
Noteinsatzpläne. 

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. 

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 

10. JUNI 2014 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Aufträge und Aufgaben in Sachen zivile Sicherheit, die von
den Hilfeleistungszonen und den Einsatzeinheiten des Zivilschutzes ausgeführt werden, und zur Abänderung
des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne

PHILIPPE, König der Belgier, 
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! 

Aufgrund der Verfassung, der Artikel 37 und 107 Absatz 2; 
Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, der Artikel 12 Absatz 2 und 3, 13 und 224 

Absatz 2; 
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 7. April 2003 zur Verteilung der Zivilschutzaufträge zwischen den 

öffentlichen Feuerwehrdiensten und den Zivilschutzdiensten; 
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne, insbesondere des Artikels 15; 
Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes 

vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung 
durchgeführt worden ist; 

Aufgrund der Stellungnahme der Provinzgouverneure und des Gouverneurs des Verwaltungsbezirks Brüssel-
Hauptstadt vom 7. Februar 2014; 

Aufgrund der Stellungnahme der Finanzinspektorin vom 11. Februar 2014; 
Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 25. März 2014; 
Aufgrund des Protokolls Nr. 2014/10 des Sektorenausschusses V - Inneres vom 24. April 2014; 
Aufgrund des Verhandlungsprotokolls Nr. 2014/11 des Ausschusses der Provinzialen und Lokalen Öffentlichen 

Dienste vom 23. Mai 2014; 
Aufgrund des Gutachtens Nr. 55.960/2 des Staatsrates vom 29. April 2014, abgegeben in Anwendung von 

Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat; 
Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber 

beraten haben, 
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: 

KAPITEL I - Al/gemeine Bestimmungen 

Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses versteht man unter: 
1. Gesetz vom 15. Mai 2007: das Gesetz vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, 
2. Königlichem Erlass vom 10. November 2012: den Königlichen Erlass vom 10. November 2012 zur Festlegung der 

Mindestbedingungen für die schnellstmögliche angemessene Hilfe und der angemessenen Mittel, 
3. Einsatzeinheiten: die Einsatzeinheiten des Zivilschutzes, 
4. LELS (Dir-PC-Ops): den im Königlichen Erlass vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne erwähnten Leiter 

der Einsatzleitstelle ELS (PC-Ops), 
5. Phase: die in Artikel 7 des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne vorgesehene 

kommunale, provinziale beziehungsweise föderale Phase, 
6. Zone: die in Artikel 14 des Gesetzes vom 15. Mai 2007 erwähnte Hilfeleistungszone sowie den Feuerwehrdienst 

und Dienst für dringende medizinische Hilfe der Region Brüssel-Hauptstadt. 
Art. 2 - Vorliegender Erlass findet keine Anwendung auf Aufträge der dringenden medizinischen Hilfe und 

Aufträge in Sachen Brandverhütung. 
Vorliegender Erlass findet Anwendung unbeschadet der Aufträge und Aufgaben, die Zonen und Einsatzeinheiten 

durch oder in Ausführung des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne anvertraut werden. 
Durch Noteinsatzpläne und Entscheidungen, die in der kommunalen, provinzialen beziehungsweise föderalen 

Phase getroffen werden, können Zonen und Einsatzeinheiten Aufgaben erhalten, die im vorliegenden Erlass und in 
seiner Anlage nicht vorgesehen sind. 

KAPITEL II - Aufträge und Aufgaben der Zonen 

Art. 3 - Unbeschadet des Königlichen Erlasses vom 10. November 2012 führen Zonen die in Spalte 1 der Anlage 
zum vorliegenden Erlass festgelegten Aufträge entsprechend den in der Zone vorhandenen Risiken aus. 

Falls die Ausführung dieser Aufträge Mittel erforderlich macht, über die eine Zone nicht verfügt, fordert diese über 
das 112-Zentrum eine andere Zone und/oder die Einsatzeinheiten an. Sie kann auch einen ausländischen Dienst 
anfordern, gemäß einem in Anwendung von Artikel 22 des Gesetzes vom 15. Mai 2007 geschlossenen grenzüberschrei
tenden Zusammenarbeitsabkommen. 
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Verschiedene Aufträge in Sachen logistische Unterstützung und Transport außerhalb der Noteinsatzplanung im 
Rahmen des Schutzes der Bevölkerung in Belgien, auf Anordnung des Ministers des Innern 

6. Überzonale spezialisierte Aufträge der Hilfeleistungszonen und der Einsatzeinheiten

Gefahrgutberater-Experte 

Einsatz mit spezialisiertem Material bei Eisenbahnunfall, Brand an Bord von Schiffen oder Unfall in Bezug auf 
Infrastrukturen von Energieversorgungsunternehmen 

DICa-DIR-Teams gemäß dem Ministeriellen Erlass vom 21. März 2006 über die Abteilung für Einsätze bei Kala-
mitäten oder Katastrophen im Ausland (DICa-DIR) und das Koordinationsbüro der Abteilung für Einsätze bei 
Kalamitäten oder Katastrophen im Ausland (Koordinationsbüro der DICa-DIR) 

Hundeteams gemäß dem Königlichen Erlass vom 11. Oktober 2002 zur Organisation von Rettungshundeteams 

Gesehen, um Unserem Erlass vom 10. Juni 2014 zur Festlegung der Aufträge und Aufgaben in Sachen zivile 
Sicherheit, die von den Hilfeleistungszonen und den Einsatzeinheiten des Zivilschutzes ausgeführt werden, und zur 
Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne beigefügt zu werden 

PHILIPPE 

Von Königs wegen: 

Die Ministerin des Innern 
Frau J. MILQUET 


